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In der Resolution koénne auch darauf hingewiesen werden,
daf} wir mit dem gemeinniitzigen Wohnungsbau im Sinne des
Familienschutzes arbeiten. Die Forderung des Genossen-
schaftswesens sei verfassungsmifBig niedergelegt und es mute
schon sonderbar an, wenn ein Bundesrat ffentlich erkliren
konne, gewisse Worte hatten nur deklamatorischen Wert.

Herr Burklin (Genf) setzt sich nochmals fiir die Forde-
rungen der Section Romande ein. Wenn die Subventionen
reduziert werden, sei jede Bautitigkeit unmoglich. Diese Tat-
sache miisse als Hauptmoment in den Vordergrund gestellt
werden Es sei schon reichlich spit, wie wolle man die Mei-
nungen der andern noch andern?

Herr Tyrluch (Ziirich) mochte in der Resolution zum Aus-
druck bringen, daB die Ursachen der Wohnungsnot in der
Politik des Bundes zu suchen seien. Die Resolution sollte heute
noch nicht zur Abstimmung gebracht, sondern durch eine
Neuredigierung schiarfer gefallit werden. Die Baugenossen-
schaften sollten nicht verantwortlich gemacht werden kénnen,
wenn auf dem Wohnungsmarkt ein Schlamassel eintrete.

Herr Dr. Kunz (Basel) warnt vor einer Hiufung von Pro-
blemen in der Resolution. Die Hauptsache sei, bauen zu
konnen, und zwar méglichst billig.

Priasident Straub erkldart, daB die Resolution bewuflit in
der vorliegenden Form abgefafit wurde. Es sollte nur ein
Punkt in den Vordergrund gestellt werden. Die iibrigen auf-
geworfenen Fragen konnten in einer Eingabe zusammengefa(3t
werden.

Herr Tyrluch hilt an seinem Antrag auf Verschiebung
der Beschlufifassung fest, wihrend die Herren Stadtrat
Muheim (Luzern) und Stadtrat Peter (Zirich) dafiir ein-
treten, die EntschlieBung heute zur Abstimmung zu bringen.

Lebhafte Diskussion in der Freizeit

Aus der Mitte der Versammlung fillt der Ordnungs-
antrag auf Abstimmung, die vom Vorsitzenden in dem Sinne
vorgenommen wird, dal} mit der Genehmigung der Resolution
auch die vorgesehene Eingabe an die Bundesbehdrden und
an die eidgendssischen Rite beschlossen sei.

Abstimmung. Mit grofler Mehrheit wird die Resolution
in der verlesenen Fassung gutgeheillen.

Mit einem Wort des Dankes und mit der Einladung zum
Besuche der beiden Referate schliefit Prédsident Straub die
Generalversammlung um 18.10 Uhr.

Der Aktuar: Hans Neuweiler.

(Schlul3 folgt in ndchster Nummer.)

ZUM 6. JULI: AHV UND DIE WIRTSCHAFTSARTIKEL

~
Ein kriftiges Jn fiir die Alters- und Hinterbliebenenversicherung
legen die Genossenschafter am 6. Juli in die Urne!

Eine genossenschaftliche Landsgemeinde fiir die AHV

Der Morgen dieser am Sonntag, dem 1. Juni, von
prachtigem Wetter beglinstigten Kundgebung fir die
Eidgendéssische Alters- und Hinterlassenenversicherung
im Grauholz bei Schonbiithl (Kanton Bern) galt mit
der Feldpredigt von Pfarrer Lauterburg (Schonbiihl)
der Besinnung auf die christliche Verpflichtung zum
sozialen Fortschritt, zur Sicherung der Existenz der
Alten, der Witwen und der Waisen.

Am Nachmittag konnte H. Althaus, Prasident des
Kreisverbandes der deutschsprachigen Konsumgenossen-
schaften des Kantons Bern und des freiburgischen See-
bezirkes, an die 7000 Teilnehmer der ersten genossen-
schaftlichen Landsgemeinde willkommen heiflen. Natio-
nalrat M. Weber tiberbrachte die Griifle des Verbandes

schweizerischer Konsumvereine und dankte dem Kreis-
verband, der Konsumgenossenschaft Schénbiihl und
den mitwirkenden Musik-, Gesangs- und Schiiler-
gruppen fiir die vortreffliche Organisation und Durch-
fihrung der Veranstaltung.

In seinem ausfiihrlichen und trotz der betrédchtlichen
Sonnenwirme aufmerksam aufgenommenen Referat
wies sodann Nationalrat R. Bratschi auf die dringliche
soziale Notwendigkeit des am 6. Juli zur Abstimmung
vorliegenden Werkes hin :

Die Genossenschaften haben unserem Staat nicht
nur den Namen gegeben; aus ihnen entsprang auch
der Geist, der ihn geformt und immer wieder zusam-
mengehalten hat. Thre Rolle ist noch nicht ausgespielt ;
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denn es geht heute darum, neben der politischen Gleich-
heit der Biirger die wirtschaftliche und soziale Gleich-
heit zu errichten und den Schutz der erwerbsunfihigen
Alten, Witwen und Waisen auf eine gesetzliche Grund-
lage zu stellen. )

Der 6. Juli ist die zweite — und fiir unsere Gene-
ration letzte — Gelegenheit zur Verwirklichung einer
dringlichen Forderung unserer Zeit. Wir missen —
anders als das alte Bern, an dessen Zusammenbruch
wir gerade hier im Grauholz gemahnt werden — die
Lehre ziehen aus den Zeichen der Zeit. Ein neues Ver-
sagen des Schweizervolkes am 6. Juli, wie ‘dies 1931 bei
der ersten Vorlage zur Alters- und Hinterlassenen-
versicherung geschah, darf nicht wieder geschehen,
wenn wir uns nicht selber den Ruf eines demokratischen
und sozial fortschrittlichen Volkes verscherzen wollen.
Wir haben am 6. Juli vor den irrefithrenden Argu-
menten der Fortschrittsgegner eine soziale Bewahrungs-
probe zu bestehen, und es liegt in unserer Hand, den
6. Juli zu einem Ehrentag des Schweizervolkes werden
zu lassen.

Anschliefend genehmigte die Landsgemeinde mit
Beifall folgende

Resolution :

Die iiber 6000 T eilnehmer der genossenschaftlichen
Landsgemeinde tm Grauholz bekunden ihre freudige
Qustimmung zur Eidgenéssischen Alters- und Hinter-
lassenenversicherung und appellieren an die Genossen-
schafter in der ganzen Schweiz, mit aller Entschieden-
heit fir die' Annahme der Vorlage am 6. Fuli einzu-
treten.

Die eindrucksvolle genossenschaftliche Kundgebung
war umrahmt von ‘den fréhlichen Kliangen und dem
munteren Treiben eines Volksfestes fir alt und jung,
mit SchieBstinden, Gliicksrad, Festwirtschaft, Rutsch-
bahn, Sackgump-«Arena» und knarrendem Tanzboden.

Biirgerliche Verantwortung und heitere Lebenslust
fanden sich zusammen zu fast symbolischer Bedeutung
fir ein groBes Werk der Sicherung der Existenz der
Alten, Witwen und Waisen durch ein jungfrohliches,
lebenslustiges Volk. am.

Wirtschaftsartikel und Genossenschaften

Der neue Wirtschaftsartikel enthilt in Art. 31 bis, Abs. 5,
folgenden Passus:

«Der Bund gewihrleistet bei der Gesetzgebung auf Grund
von Abs. 3, lit. 2 und b, die Entwicklung der auf gegenseitiger
Hilfe beruhenden Organisationen der Wirtschafty (sog. Ge-
nossenschaftsartikel, Red.).

Unter Bezugnahme auf diesen kommenden Wirtschafts-
artikel schreibt der «Schweizerische Konsumvereiny, Nr. 2,
1947, wegen der Unterstellung der Riickvergiitungen unter
die Wehrsteuer bereits folgendes:

«Das den Genossenschaften angetane Unrecht erscheint
um so paradoxer, als das gleiche Parlament, das dem Sonder-
gesetz beigepflichtet hat, in die vom Volke bald zur Abstim-
mung vorzulegenden Wirtschaftsartikel eine Bestimmung auf-
genommen hat, die die Genossenschaftsbewegung vor solchen
einseitigen Gesetzesakten schiitzen soll.»

Ganz im Sinne der neuen Wirtschaftsartikel hat National-
rat Kappeler am 12. Mdrz 1947 das nachstehende Postulat

eingereicht, das von zahlreichen Nationalraten biirgerlicher
und sozialdemokratischer Richtung unterzeichnet worden ist:

«Die Riickvergiitungen und Rabatte der Konsumgenossen-
schaften werden, soweit sie 5 Prozent des Warenpreises iiber-
steigen, durch die zusitzliche Wehrsteuer als ,Reinertrag® be-
steuert, wahrend die Rabatte aller Unternehmungen, die nicht
die Rechtsform der Genossenschaft aufweisen, von dieser
Steuer’ vollig befreit sind.

Der Bundesrat wird daher eingeladen, die Frage zu priifen,
ob diese Ungleichheit nicht beseitigt werden sollte durch eine
Anderung von Art. 12, Abs. 2, des Bundesratsbeschlusses vom
30. September/22. Oktober 1946 in dem Sinne, daf} bei der
Ermittlung des Reinertrages der Genossenschaften die Riick-
vergiitungen und Rabatte unabhingig von ihrer Hohe in Ab-
zug zu bringen sind.»

Jeder kann also heute schon sehen, welcher Wind aus dem
neuen Wirtschaftsartikel weht und was der private Detail-
handel bei seiner Annahme zu gewirtigen hat. Kommentar
uberfliissig ! »

WOHNUNGSNOT — WOHNUNGSBAU

Die Bautitigkeit im Jahre 1946

Im Jahre 1946 sind in den erfafiten 382 Gemeinden mit -

itber 2000 Einwohnern insgesamt 11 022 Neubauwohnungen
erstellt worden. Diese Zahl iibertrifft die entsprechenden Ver-
gleichszahlen simtlicher Jahre seit 1935 und ist um 31 %0
héher als im Vorjahr (8412). Die Zunahme gegeniiber dem
Vorjahr erstreckt sich auf alle OrtsgroBenklassen ; sie ist aber
in den Landgemeinden und in den Stiddten mit 10 000 bis
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100 000 Einwohnern bedeutend stirker ausgepragt als in den
Grofstddten, deren Anteil an der Gesamterstellung sich in-
folgedessen von 44,2 %0 auf 35,8 %/ gesenkt hat. Zufolge dieser
Entwicklung sind die Einfamilienhduser anteilmédBig von
34,4 %0 auf 36,1 9/p leicht angestiegen und die Mehrfamilien-
hduser von 59,7 % auf 56,9 %0 zuriickgegangen. Der Anteil
der genossenschaftlichen Wohnungsproduktion ist von 39,6 %o



	Eine genossenschaftliche Landsgemeinde für die AHV

